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Folgen einer Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes 
auf gartenbauliche Erzeugnisse 

Nach Auffassung Belgiens und der EU-Kommission ist die Anwendung 
des ermäßigten Mehrwe rtsteuersatzes auf ga rtenbauliche Erzeugnisse 
(Blumen, Zierpflanzen, Baumschulerzeugnisse) seit dem 1. Januar 1995 
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rechtswidrig. Als Grund wird angeführt, daß die 6. EU-Mehrwert-
steuerrichtlinie nach Übergangslösungen in den Jahren 1993 und 1994 
festlegt, daß der ECOFIN-Rat vor Ablauf des Jahres 1994 über das 
weitere Verfahren zu entscheiden hat. 

Ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission, der den einzelnen 
Mitgliedstaaten freistellt, welchen Mehrwertsteuersatz sie auf garten-
bauliche Produkte anwenden, fand im Sommer 1995 nicht die erfor-
derliche einstimmige Zustimmung, das Europäische Parlament hat sich 
erst im Dezember 1995 mit ergänzenden Anmerkungen für den Kom-
missionsvorschlag ausgesprochen. 

Belgien vertritt nun die Rechtsauffassung, daß alle Mitgliedstaaten seit 
1. Januar 1995 den normalen Mehrwertsteuersatz hätten anwenden 
müssen, da keine fristgerechte Entscheidung getroffen worden sei. Die 
Europäische Kommission unterstützt diese Auffassung und hat im De-
zember 1995 an die Mitgliedstaaten Deutschland, Griechenland, Spa-
nien, Frankreich, Luxemburg, die Niederlande und Österreich Mahn-
schreiben versandt. Darin ergeht die Aufforderung an die o. g. Länder, 
ihre Besteuerung entsprechend zu ändern. Die belgische Regierung ist 
zudem bereit, zur Durchsetzung ihrer Rechtsauffassung Klage beim 
Europäischen Gerichtshof zu erheben. 

Vorbemerkung 

Die 6. EG-Umsatzsteuer-Richtlinie sieht vor, daß die Mitglied-
staaten bei der Besteuerung von Umsätzen bestimmter landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse, insbesondere Blumen, zunächst bis 
Ende 1994 einen ermäßigten Steuersatz fortführen können und 
der Rat vor dem 31. Dezember 1994 auf Vorschlag der Europäi-
schen Kommission die Vorschriften über den Umsatzsteuersatz 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen festlegt. 

Da der Rat eine entsprechende Richtlinie noch nicht verab-
schiedet hat, vertreten die Europäische Kommission und das 
Königreich Belgien die Auffassung, die Mitgliedstaaten seien 
mit Wirkung vom E Januar 1995 verpflichtet, den ermäßigten 
Steuersatz auf landwirtschaftliche Erzeugnisse abzuschaffen und 
sie mit einem Normalsatz zu besteuern. 

Die Europäische Kommission hat allerdings in einem Richt-
linienvorschlag vom 5. Januar 1995 vorgeschlagen, daß die 
Mitgliedstaaten auf Lieferungen von lebenden Bäumen und 
sonstigen Pflanzen (einschließlich Schnittblumen) sowie von 
Brennholz einen ermäßigten Steuersatz anwenden können. Die 
Richtlinie soll nach dem Vorschlag der Kommission rückwirkend 
zum 1. Januar 1995 umgesetzt werden. Der Steuersatz soll auf die 
Zeitdauer der befristeten umsatzsteuerlichen Übergangsrege-
lung  beschränkt sein. 

Die Bundesregierung begrüßt grundsätzlich den Vorschlag der 
Europäischen Kommission, soweit er die Beibehaltung des er-
mäßigten Umsatzsteuersatzes für bestimmte land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse ermöglicht. Der Vorschlag geht ihr aber 
nicht weit genug. Aus systematischen Gründen und zur Verein-
fachung des Besteuerungsverfahrens sollten land- und forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse grundsätzlich einheitlich dem ermäßig-
ten Steuersatz unterliegen. Der Deutsche Bundestag hat in seiner 
77. Sitzung am 7. Dezember 1995 die Bundesregierung gebeten, 
sich bei den Beratungen des Richtlinienvorschlages für diese 
Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes einzusetzen. 
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1. Wie lautet die Rechtsauffassung der Bundesregierung bezüglich der 
von Belgien beabsichtigten und von der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften befürworteten Klage vor dem Europäi-
schen Gerichtshof, die das Ziel verfolgt, Deutschland und sechs 
weiteren Mitgliedstaaten der EU die Anwendung des ermäßigten 
Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Erzeugnisse zu unter-
sagen und zur Anwendung des normalen Mehrwertsteuersatzes zu 
zwingen? 

Nach der Auffassung der Bundesregierung gestatten die Vor-
schriften der 6. EG-Umsatzsteuer-Richtlinie die derzeitige An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse über den 31. Dezember 1994 hinaus. 

2. Welche Schritte hat die Bundesregierung seit Inkrafttreten der 
6. Mehrwertsteuerrichtlinie der EU unternommen, um die An-
wendung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche 
Erzeugnisse in Deutschland zu sichern? 

Die Bundesregierung hat sich bei den bisherigen Harmonisie-
rungsbestrebungen aus systematischen Gründen und zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens stets für die Anwen-
dung eines ermäßigten Umsatzsteuersatzes auf Lieferungen 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse eingesetzt. 

3. Wie hoch wären die steuerlichen Mehreinnahmen, wenn sich die 
Rechtsauffassung Belgiens und der EU-Kommission vor dem 
Europäischen Gerichtshof durchsetzen und die Bundesrepublik 
Deutschland zur Anwendung des normalen Mehrwertsteuersatzes 
auf gartenbauliche Erzeugnisse gezwungen werden sollte? 

Die umsatzsteuerlichen Mehreinnahmen bei Anwendung des 
normalen Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Erzeugnisse 
werden auf 600 Mio. DM pro Jahr geschätzt. 

4. Welche Auswirkungen auf die Einkommensstruktur der Garten-
baubranche erwartet die Bundesregierung bei einer Einführung des 
normalen Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Produkte? 

5. Welche Auswirkungen auf die Betriebsgrößenstruktur in der Gar-
tenbaubranche erwartet die Bundesregierung bei einer Einführung 
des normalen Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Produkte? 

6. Welche Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation in der Garten-
baubranche erwartet die Bundesregierung bei einer Einführung des 
normalen Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Produkte? 

7. Welche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise erwartet die Bun-
desregierung bei einer Einführung des normalen Mehrwertsteuer-
satzes auf gartenbauliche Produkte? 

8. Wie bewertet die Bundesregierung die bei einer Einführung des 
normalen Mehrwertsteuersatzes auf gartenbauliche Produkte ent-
stehenden gesamtgesellschaftlichen Folgekosten? 

Eine Abschaffung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf 
Blumen und Zierpflanzen würde sich vor allem zu Lasten der 
deutschen Gartenbaubetriebe auswirken. Erzeuger gartenbau-
licher Erzeugnisse, die die Durchschnittssatzbesteuerung nach 
§ 24 des Umsatzsteuergesetzes anwenden, wären von der Maß-
nahme nicht betroffen. Ausgehend von Verkaufserlösen in Höhe 
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von knapp 2 Mrd. DM, die der deutsche Blumen- und Zier-
pflanzenbau erzielt, würde sich die Produktion um schätzungs-
weise mindestens 100 Mio. DM pro Jahr verteuern. Angesichts 
der intensiven Wettbewerbsverhältnisse auf dem Zierpflanzen

-

markt dürften sich höhere Preise, wenn überhaupt, nur in be-
grenztem Um-fang am Markt durchsetzen lassen. 

Eine Besteuerung mit dem Regelsteuersatz würde die ohnehin 
schon schwierige Wettbewerbsstellung der deutschen Produ-
zenten im einheimischen Segment für Blumen und Zierpflanzen 
weiter schwächen. Erhebliche Auswirkungen auf das wirtschaft-
liche Wachstum, die Umsatzentwicklung, die Beschäftigung im 
Gartenbau, die Wertschöpfung und die Entwicklung von Ge-
winn- und Einkommensteueraufkommen wären die Folgen. 

Vor diesem Hintergrund setzt sich die Bundesregierung in den 
Verhandlungen auf EU-Ebene dafür ein, den ermäßigten Mehr-
wertsteuersatz auf Blumen und Zierpflanzen dauerhaft auf Ge-
meinschaftsebene abzusichern. 


